Lösung Fall 8

I. Anspruch auf Zahlung von 200 Euro

F könnte gemäß § 433 II BGB gegen A einen Anspruch auf Bezahlung der Ersatzteile aus einem Kaufvertrag haben. 

Dazu müsste ein wirksamer Kaufvertrag zwischen A und F geschlossen worden sein. Ein Kaufvertrag ist ein, aus zwei übereinstimmenden, mit Bezug aufeinander abgegebenen Willenserklärungen bestehendes Rechtsgeschäft, bei dem der Verkäufer sich zur Übergabe und Übereignung der Kaufsache verpflichtet und der Käufer sich zur Abnahme und Bezahlung.

Ein solcher Vertrag könnte hier dadurch zustande gekommen sein, dass A die ausgesuchten Ersatzteile mit Einverständnis des F abtransportiert hat.

1. A hat dem F die ausgesuchten Ersatzteile gezeigt. Hierin könnte ein konkludentes Angebot für den Abschluss eines Kaufvertrages gesehen werden. Allerdings ging A selbst davon aus, dass er die Teile unentgeltlich erhalten würde, sein subjektiver Wille war daher auf den Abschluss eines Schenkungsvertrages (§ 516 BGB) gerichtet. Ob die Erklärung des A das Angebot zum entgeltlichen oder unentgeltlichen Erwerb der Teile enthalten hat, muss im Wege der Auslegung unter Berücksichtigung der Einzelumstände, der Vertragszwecks und Treu und Glauben ermittelt werden. Ausschlaggebend ist hierbei der objektive Empfängerhorizont, §§ 133, 157 BGB. Es ist also festzustellen, wie F die Erklärung des A, ihm die Teile zu überlassen, tatsächlich verstehen durfte.

Dem F war bekannt, dass A mittellos war und da A ihm nicht die Zahlung eines Entgelts in Aussicht stellte, konnte F das Angebot des A nur als Schenkungsversprechen verstehen.

2. Dieses Angebot hat F uneingeschränkt angenommen, als er mit dem Abtransport der Teile einverstanden war. Sein äußeres Verhalten ließ aus der Sicht des A den Schluss auf einen bestimmten Geschäftswillen zu.

Da sich A und F – zumindest objektiv - darüber einig waren, dass für die Überlassung der Teile kein Entgelt gezahlt werden sollte, haben sie keinen Kaufvertrag geschlossen.

Ein Anspruch aus § 433 II BGB auf Zahlung von 200 Euro ist somit nicht gegeben.

II. Anspruch auf Rückgabe der Autoteile

F könnte aber vielleicht von A die Rückgabe der Autoteile verlangen.

1. Dieser Anspruch könnte sich zunächst aus § 985 BGB ergeben.

a. Voraussetzung hierfür wäre zunächst, dass F noch Eigentümer der Teile ist. Ursprünglich war F Eigentümer der Ersatzteile. Er könnte jedoch das Eigentum an den Ersatzteilen durch Übereignung nach § 929 S.1 BGB an A verloren haben.

(1) A und F müssten sich über die Eigentumsübertragung geeinigt haben. Mit dem Abtransport der Teile hat A seinen Eigentumserwerbswillen zum Ausdruck gebracht. F war mit dem Abtransport einverstanden, wodurch auch er seinen Willen zur Eigentumsübertragung bekundet hat. Somit liegt eine Einigung über den Eigentumswechsel vor.

Seine Willenserklärung zur Übereignung könnte F jedoch wirksam angefochten haben.

(a) F als Anfechtungsberechtigter hat dem Anfechtungsgegner A gegenüber erklärt, er verlange Rückgabe der Autoteile worin eine Anfechtungserklärung gesehen werden kann.

(b) Es müsste auch ein Anfechtungsgrund vorliegen. Als Anfechtungsgrund kommt ein Inhaltsirrtum oder ein Erklärungsirrtum in Betracht (§ 119 Abs. 1 Alt 1 bzw. Alt 2 BGB). Voraussetzung ist hierbei, dass F bei Abgabe der Willenerklärung im Irrtum war. F aber wollte im Zeitpunkt der Abgabe der Erklärung die Übereignung an A, so dass der erklärte Wille und der wirkliche Wille übereinstimmen. Dass er dachte, er handele zur Erfüllung eines Kaufvertrages, stellt hierbei nur einen unbeachtlichen Motivirrtum da. 

Ein Anfechtungsgrund war daher nicht gegeben.

A konnte seine Willenserklärung zur Eigentumsübertragung nicht anfechten. Die Einigung ist somit wirksam.

(2) Die Teile müsste auch übergeben worden sein. Übergabe ist der Besitzerwerb auf Erwerberseite auf Veranlassung des Veräußerers zum Zwecke der Eigentumsübertragung bei vollständigem Besitzverlust auf Veräußererseite. Die Teile wurden also durch die Besitzergreifung des A im Einverständnis mit F übergeben.

(3) F müsste Berechtigter gewesen sein. F war Eigentümer der Teile und somit zur Eigentumsübertragung berechtigt. 

Somit hat F wirksam sein Eigentum an den Teilen auf A übertragen.

b. Ergebnis: Da F nicht mehr Eigentümer der Teile ist, kann er nicht Herausgabe der Teile von A aus § 985 BGB verlangen.

2. F könnte einen Anspruch gegen A auf Herausgabe der Teile aus § 812 Abs.1 S.1, 1.Alt. BGB haben.

a. A müsste „etwas“ erlangt haben. Unter einem Etwas versteht man jeden vermögenswerten Vorteil. Hier hat A Eigentum und Besitz an den Autoteilen, also ein Etwas im Sinne dieser Norm erlangt.

b. A müsste dies durch Leistung des F erlangt haben. Leistung ist die bewusste und zweckgerichtete Mehrung fremden Vermögens. F hat das Eigentum zum Zwecke der Erfüllung einer schuldrechtlichen Verpflichtung aus dem Schenkungsvertrag übertragen womit eine zweckgerichtete Zuwendung vorliegt. 

c. Diese Eigentumsübertragung müsste ohne Rechtsgrund erfolgt sein. Dies ist der Fall, wenn keine schuldrechtliche Verpflichtung zur Eigentumsübertragung bestanden hat.

Als schuldrechtlicher Verpflichtungsvertrag, der den Rechtsgrund für die Übereignung darstellt, kommt ein Schenkungsvertrag in Betracht.

(1) A und F haben sich darüber geeinigt, dass die Übertragung des Eigentums ohne Gegenleistung erfolgen sollte und damit eine Einigung mit dem Inhalt des § 516 BGB erzielt.

(2) Dieser Schenkungsvertrag könnte jedoch nach § 125 S.1 BGB nichtig sein, wenn er der gesetzlich vorgeschriebenen Form ermangelt. Nach § 518 Abs.1, S.1 BGB muss das Schenkungsversprechen notariell beurkundet werden. Das ist vorliegend nicht geschehen. Jedoch wird gemäß § 518 Abs.2 BGB der Mangel der Form durch die Bewirkung der versprochenen Leistung geheilt. Da F Eigentum und Besitz an den Teilen an A übertragen hat, wurde der Schenkungsvertrag vollzogen und somit der Mangel der Form geheilt. Der Schenkungsvertrag ist somit nicht nach § 125 S.1 BGB nichtig.

(3) Der Schenkungsvertrag ist jedoch unwirksam, wenn F seine Willenserklärung zum Vertragsschluss wirksam angefochten hat.

(a) Eine Anfechtungserklärung ist gegeben.

(b) Als Anfechtungsgrund kommt ein Inhaltsirrtum nach § 119 Abs. 1 Alt 1 oder ein Erklärungsirrtum nach § 119 Abs. 1 Alt 2 BGB in Betracht. Der F hat erklärt, die Ersatzteile schenken zu wollen. Er wollte jedoch mit seiner Erklärung zu Ausdruck bringen, dass er die Teile verkaufen will. Es liegt ein unbewusstes Auseinanderfallen zwischen dem Willen des F und dem was er mit der Erklärung zum Ausdruck bringen wollte vor. F wusste hierbei was er erklärt, nämlich, er wolle A die Teile überlassen. Nur, dass er damit erklärt, er wolle sie ihm unentgeltlich überlassen, wusste er nicht. Somit liegt ein Inhaltsirrtum nach § 119 Abs.1, 1.Alt. BGB vor.

Der F hätte diese Erklärung bei Kenntnis der Sachlage und verständiger Würdigung des Falles nicht abgegeben, weshalb ein Anfechtungsgrund vorliegt.

(c) Gemäß § 121 Abs. 1 S. 1 BGB hat die Anfechtung unverzüglich nach Kenntniserlangung des Anfechtungsgrundes zu erfolgen. F hat am Telefon sofort die Anfechtung erklärt, daher ist die Anfechtungsfrist gewahrt.

(d) Anhaltspunkte für einen Ausschluss der Anfechtung sind nicht ersichtlich.

F hat seine Willenserklärung zum Abschluss des Schenkungsvertrages also wirksam angefochten.

Der Schenkungsvertrag ist somit von Anfang an als nichtig anzusehen (§ 142 Abs. 1 BGB).

Daher ist die Leistung des F ohne Rechtsgrund erfolgt und F hat einen Anspruch auf Rückübereignung und Besitzübertragung an den Ersatzteilen nach § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BGB.

